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(3) Im Fall der vorsätzlichen Herbeiführung einer Gemein
gefahr gemäß Absatz 2 sind Vorbereitung und Versuch, in 
allen anderen Fällen ist der Versuch strafbar.

§191
Beeinträchtigung der Brand- oder Katastrophenbekämpfung

Wer vorsätzlich
1. Warn-, Melde- oder Alarmanlagen oder andere Einrich

tungen oder Geräte, die der Brand- oder Katastrophen
bekämpfung dienen, zerstört, beschädigt, mißbräuchlich 
benutzt, entfernt, zweckwidrig mit ihnen umgeht oder 
ihre Benutzung auf andere Weise erschwert oder ver
hindert;

2. Not- oder Sicherheitszeichen oder die dafür festgelegten 
Frequenzen mißbräuchlich benutzt;

3. gesetzlichen Bestimmungen oder Weisungen zuwiderhan
delt, die der Verhütung oder Bekämpfung von Katastro
phen dienen,

und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen zur Ver
hütung oder Bekämpfung von Bränden oder Katastrophen 
beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

A n m e r k u n g :
Handlungen, die Maßnahmen zur Verhütung oder Bekämp

fung von Bränden oder Katastrophen geringfügig beeinträch
tigen, können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§192
Gemeingefahr

Gemeingefahr ist eine unmittelbare Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen oder für bedeutende Sach
werte. Eine Gemeingefahr liegt auch vor, wenn die lebens
wichtige Versorgung der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt 
ist.

2. A b s c h n i t t  
Straftaten gegen den Gesundheits- und Arbeitsschutz

§193
Verletzung der Bestimmungen 

des Gesundheits- und Arbeitsschutzes
(1) Wer als Verantwortlicher für die Durchsetzung und 

Durchführung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes vorsätz
lich oder fahrlässig in seinem Verantwortungsbereich ihm ob
liegende gesetzliche oder berufliche Pflichten verletzt und da
durch fahrlässig eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder 
eine erhebliche unmittelbare Gefahr für die Gesundheit ver
ursacht oder zuläßt, wird mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen.

(2) Wer durch die Handlung einen erheblichen Gesundheits
schaden oder den Tod eines Menschen fahrlässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

(3) Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. mehrere Menschen getötet werden oder
2. die fahrlässige Tötung auf einer rücksichtslosen Verlet

zung der Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeits
schutzes beruht oder der Täter seine Sorgfaltspflichten im 
gesellschaftlichen Zusammenleben in besonders verant
wortungsloser Weise verletzt.

In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Liegen die Voraus
setzungen der Ziffern 1 und 2 zugleich vor, kann die Frei
heitsstrafe bis auf acht Jahre erhöht werden.

§194
Gefährdung der Gebrauchssicherheit

Wer als Leiter eines Produktions-, Handels-, Reparatur
oder Dienstleistungsbetriebes oder eines Bereiches dieser Be
triebe oder als Verantwortlicher für die Kontrolle und Prü
fung unter bewußter Verletzung seiner Pflichten Erzeugnisse 
hersteilen läßt, abnimmt, ausliefert oder Arbeiten leistet oder 
abnimmt, ohne daß dabei die Gebrauchssicherheit solcher Er
zeugnisse oder bearbeiteter Gegenstände gewährleistet wird 
und dadurch trotz ordnungsgemäßen Umgangs schuldhaft 
unmittelbare Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§195
Gefährdung der Bausicherheit

(1) Wer vorsätzlich als Verantwortlicher im Bauwesen unter 
Verletzung seiner Rechtspflichten gegen baurechtliche oder 
bautechnische Bestimmungen verstößt und dadurch fahrlässig 
eine Gemeingefahr verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Verantwortliche im Bauwesen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Projektanten, Bauauftragnehmer sowie Verantwortliche 
für die Fertigung von Baustoffen und Bauelementen oder für 
den Abbruch eines Bauwerkes oder die von diesen mit der 
Leitung oder Beaufsichtigung derartiger Arbeiten beauftragten 
Personen.

3. A b s c h n i t t
Straftaten gegen die Sicherheit im Bahn- und Straßen

verkehr, der Luftfahrt und der Schiffahrt

§196
Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls

(1) Ein schwerer Verkehrsunfall liegt vor, wenn durch einen 
Unfall im Bahn- oder Straßenverkehr, in der Luftfahrt oder 
Schiffahrt der Tod oder eine erhebliche Schädigung der Ge
sundheit eines anderen Menschen verursacht oder eine Viel
zahl von Menschen verletzt wird oder bedeutende Sachwerte 
beschädigt oder vernichtet werden.

(2) Wer fahrlässig einen schweren Verkehrsunfall verur
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen Or
gan der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen. Wurde 
durch den Verkehrsunfall der Tod eines Menschen verursacht, 
ist auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf Verur
teilung auf Bewährung zu erkennen.

(3) Ein schwerer Fall liegt vor, wenn

1. mehrere Menschen getötet werden oder

2. die Handlung auf einer rücksichtslosen Verletzung von 
Bestimmungen zum Schutz von Leben und Gesundheit 
oder Eigentum anderer beruht oder der Täter seine Sorg
faltspflichten im gesellschaftlichen Zusammenleben in be
sonders verantwortungsloser Weise verletzt.

In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Liegen die Voraus
setzungen der Ziffern 1 und 2 zugleich vor, kann die Freiheits
strafe bis auf acht Jahre erhöht werden.


